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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gießlauf-
system (11) zur Zuführung von flüssigem Metall zu in
einer Gießform ausgebildeten Formhohlräumen, wobei
das Gießlaufsystem (11) aus jeweils zusammengefügten
Rohrabschnitten (12) besteht und jeweils wenigstens ein
Anschnittrohr (13) zur Verbindung des Gießlaufsystems
(11) mit einem Anschnitt des den Formhohlraum ausbil-
denden Gießmodells (10) vorgesehen ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an dem Anschnittrohr (13) ein aus
einem hitzebeständigen Material bestehender Rahmen
(15) mit einem darin aufgespannten, aus einem feuer-
festen Material bestehenden netzartigen Gewebe (18)
angeordnet und festgelegt ist derart, dass das netzartige
Gewebe (18) den Querschnitt des Anschnittrohres (13)
zumindest teilweise durchsetzt und in unmittelbarer Nä-
he der Oberfläche des durch das Füllen des Formhohl-
raums gebildeten Gussstücks positioniert ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gießlaufsystem zur
Zuführung von flüssigem Metall zu in einer Gießform ge-
bildeten Formhohlräumen, wobei das Gießlaufsystem
aus jeweils zusammengefügten Rohrabschnitten be-
steht und jeweils wenigstens ein Anschnittrohr zur Ver-
bindung des Gießlaufsystems mit einem Anschnitt des
den Formhohlraum ausbildenden Gießmodells vorgese-
hen ist, sowie einen für ein derartiges Gießlaufsystem
vorgesehenen, eine Sollbruchstelle für den im Rohrsys-
tem verbleibenden Metallrest vorgebenden Rahmen.
[0002] In der Gießereitechnik sind sogenannte
Gießlaufsysteme gebräuchlich, wie beispielsweise in der
gattungsbildenden DE 38 36 010 A1 beschrieben. Zur
Zuführung der heißen, flüssigen Metallschmelze zu ei-
nem in einer Gießform mittels eines darin abgeformten
Gießmodells ausgebildeten Formhohlraum ist an dem
Gießmodell ein aus entsprechend zusammengesetzten
Rohrabschnitten gebildetes Gießlaufsystem installiert
und gemeinsam mit dem Gießmodell in der Gießform
eingeformt, mittels dessen das an einem oder mehreren
Einläufen eingefüllte Metall zu einen Bestandteil des
Formhohlraum bildenden Anschnitten, d.h. Eingussstel-
len, geleitet und entsprechend verteilt wird. Die jeweils
letzten und an den Anschnitten zum Formhohlraum füh-
renden Rohrabschnitte sind dabei als Anschnittrohre be-
zeichnet.
[0003] Bei derartigen Gießlaufsystemen besteht gene-
rell das Problem, dass nach dem Abguss im Bereich der
Anschnitte jeweils im Inneren insbesondere der An-
schnittrohre erstarrtes Gussmaterial verbleibt, welches
nach dem Entformen des Gussstücks von diesem ent-
fernt werden muss. Dies verursacht in Abhängigkeit von
dem jeweiligen Querschnitt des Anschnittrohres einen
erheblichen Trenn- und Putzaufwand. In gleicher Weise
ist das Entformen des Gussstücks wegen der in den
Rohrabschnitten des Gießlaufsystems verbleibenden
Metallreste erschwert.
[0004] Weiterhin ist es beispielsweise aus der DE 29
05 682 C2 bekannt, bei einem offenen Eingusssystem
mit einem im Formsand der Gießform ausgebildeten Ein-
gusstrichter einen Gießfilter zu verankern, der einerseits
Fremdkörper in dem flüssigen Metall ausreichend her-
ausfiltern und andererseits den Strahl des in den Eingus-
strichter eingegossenen flüssigen Metalls in Einzelstrah-
len aufteilen und dadurch den einwirkenden Gießdruck
vermindern soll. Bei einem aus Rohren gebildeten
Gießlaufsystem ist diese Technik jedoch nicht anwend-
bar.
[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, bei einem Gießlaufsystem mit den eingangs genann-
ten Merkmalen dafür Sorge zu tragen, dass der Trenn-
und Putzaufwand für das Beseitigen von durch die An-
schnittrohre bedingten Metallresten an dem fertigem
Gussstück möglichst gering zu halten ist. Auch soll ge-
gebenenfalls das Entformen des Gussstücks erleichtert
sein.

[0006] Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich ein-
schließlich vorteilhafter Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung aus dem Inhalt der Patentansprü-
che, welche dieser Beschreibung nachgestellt sind.
[0007] Die Erfindung sieht hierzu im Einzelnen vor,
dass an dem Anschnittrohr ein aus einem hitzebestän-
digen Material bestehender Rahmen mit einem darin auf-
gespannten, aus einem feuerfesten Material bestehen-
den netzartigen Gewebe angeordnet und festgelegt ist
derart, dass das netzartige Gewebe den Querschnitt des
Anschnittrohres zumindest teilweise durchsetzt und in
unmittelbarer Nähe der Oberfläche des durch das Füllen
des Formhohlraums gebildeten Gussstücks positioniert
ist.
[0008] Das in den Querschnitt des Anschnittrohres ein-
gebrachte netzartige Gewebe bildet aufgrund des Um-
spülens der Netzstruktur durch das heiße Metall nach
dem Erstarren eine von dem Gewebe durchsetzte Me-
tallschicht aus, so dass eine definierte Metallschwä-
chung gebildet ist und ein Abschlagen des in dem An-
schnittrohr erstarrten Metallrestes genau im Verlaufe der
Gewebeschicht geschieht. Da gleichzeitig das netzartige
Gewebe im Querschnitt des Anschnittrohres derart po-
sitioniert ist, dass sich das netzartige Gewebe beim
Gießvorgang in unmittelbarer Nähe der Oberfläche des
Gussstücks befindet, erfolgt das Abbrechen des Metall-
restes unmittelbar an der Gussstückoberfläche, so dass
ein noch erforderlicher Putzaufwand entsprechend ge-
ring ist. Soweit die Erfindung weiterhin einen an dem An-
schnittrohr festgelegten Rahmen zur Halterung des netz-
artigen Gewebes vorschlägt, ist damit der weitere Vorteil
verbunden, dass der Rahmen mit dem netzartigen Ge-
webe vergleichsweise einfach herzustellen und an dem
Anschnittrohr zu montieren ist. Soweit eine ausreichende
Spannung des netzartigen Gewebes im Fließweg zwi-
schen dem Formhohlraum und dem Anschnittrohr si-
chergestellt sein muss, damit das Gewebe bei dem
Durchströmen mit dem flüssigen Metall während des Ab-
gusses nicht in den Formhohlraum und damit in die Guss-
stückstruktur hineingedrückt wird, ermöglicht die Anord-
nung des Rahmens eine entsprechende Spannung und
Halterung des netzartigen Gewebes an dem Rahmen.
Der Einsatz eines aus einem hitzebeständigen Material
bestehenden Rahmens zur Halterung des gespannten
netzartigen Gewebes bietet zudem den Vorteil, dass der
Rahmen nicht durch das das Gießlaufsystem durchströ-
mende heiße Metall aufgeschmolzen wird und damit kei-
ne für den Gießprozess schädlichen Verbrennungsgase
entstehen.
[0009] Nach einem ersten Ausführungsbeispiel der Er-
findung ist zu einer unmittelbaren Festlegung des Rah-
mens vorgesehen, dass der Rahmen in Form einer Über-
schubmuffe ausgebildet ist und einen das Ende des An-
schnittrohres außen übergreifenden Rohrabschnitt auf-
weist, mit welchem der Rahmen auf das Ende des An-
schnittrohres aufsteckbar ist. Dabei erweist es sich als
besonders zweckmäßig, wenn der Rahmen aus Feuer-
festmaterial, insbesondere Keramik besteht. Da das An-
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schnittrohr in geeigneter Weise nach dem Abformen des
Gießmodells mit Gießlaufsystem mittels Formsand in der
Gießform festgelegt ist, ist gleichzeitig auch der Rahmen
an dem Anschnittrohr festgelegt; gegebenenfalls kann
hier ein mittels der Durchmesserverhältnisse von An-
schnittrohr und Rahmen zu verwirklichender Presssitz
vorgesehen sein.
[0010] Nach einem Ausführungsbeispiel der Erfindung
ist vorgesehen, dass der Rahmen einen von dem Au-
ßenumfang seines Rohrabschnitts radial abstehenden
Vorsprung aufweist. Dieser Vorsprung dient einerseits
als Handhabungshilfe bei der Montage des Rahmens an
dem Anschnittrohr, andererseits bei in die Gießform ein-
geformtem Gießmodell einschließlich Gießlaufsystem
zum Festlegen des Rahmens in dem eingebrachten
Formsand, da sich durch den Vorsprung Hinterschnei-
dungen im Formsand bilden, die eine Bewegung des An-
schnittrohres mit dem daran festgelegten Rahmen ver-
hindern. Der entsprechende Vorsprung kann dabei voll-
ständig umlaufend ausgebildet sein, oder es können ein
oder mehrere, sich nur über einen Teilbereich des Um-
fangs des Anschnittrohres erstreckende Vorsprünge vor-
gesehen sein.
[0011] Im Einzelnen kann vorgesehen sein, dass der
Rahmen aus zwei gegeneinander beweglichen und vor-
zugsweise aus Metall bestehenden Teilrahmen besteht,
die nach Aufbringen der erforderlichen Spannung des
netzartigen Gewebes gegeneinander festlegbar sind,
wobei die Teilrahmen zu ihrer gegenseitigen Festlegung
verbunden, beispielsweise an einzelnen Punkten punkt-
verschweißt sein können. Hierbei können die Teilrahmen
ineinander einsteckbar sein und das netzartige Gewebe
zwischen sich aufnehmen und durch das Ineinanderste-
cken aufspannen. Andere Verbindungsformen wie Kle-
ben oder dergleichen sind ebenfalls möglich.
[0012] Alternativ kann vorgesehen sein, dass ein ers-
ter innerer Teilrahmen eine zylinderförmige Gestalt mit
dem an seinem einen Ende angebrachten inneren
Flansch aufweist und ein zweiter äußerer Teilrahmen ei-
ne den ersten Teilrahmen außen umschließende zylin-
derförmige Gestalt mit dem außen liegenden Vorsprung
einerseits und einen den inneren Flansch des ersten Teil-
rahmens zugeordneten inneren Flansch andererseits
aufweist, wobei bei ineinandergesteckten Teilrahmen die
Flansche der beiden Teilrahmen das netzartige Gewebe
zwischen sich aufnehmen und einspannen.
[0013] Als besonders zweckmäßige Verbindungstech-
nik für die Teilrahmen zur Bildung des das netzartige
Gewebe aufspannenden Rahmens ist nach einem Aus-
führungsbeispiel das Clinchen nach dem sogenannten
TOX®-Verfahren vorgeschlagen. Danach ist vorgese-
hen, dass die Teilrahmen mit dem dazwischen eingeleg-
ten netzartigen Gewebe durch in einem Kaltumformpro-
zess erfolgende Herstellung von formschlüssigen und
druckknopfartigen Verbindungen miteinander verbun-
den werden, wobei die punktförmigen Verbindungen der
Teilrahmen jeweils das zwischen den Teilrahmen liegen-
de netzartige Gewebe erfassen. Dadurch dass das zwi-

schen den Teilrahmen vor dem Clinchen eingelegte netz-
artige Gewebe von den sogenannten TOX®-Punkten fi-
xiert ist, findet eine bessere und bei entsprechender Be-
anspruchung durch das durch das netzartige Gewebe
fließende Metall stabilere Verklemmung des netzartigen
Gewebes in dem dieses haltenden Rahmen statt. Zu-
sätzlich wird durch die an verschiedenen Stellen auf dem
Umfang des Rahmens angebrachten TOX®-Punkte die
Spannung des netzartigen Gewebes im Rahmen verbes-
sert, und schließlich ist die entsprechende Verbindungs-
technik einfach und kostengünstig in der Serienproduk-
tion des Rahmens, weil keine Wärmebehandlung oder
das Einbringen zusätzlicher Verbindungselemente erfor-
derlich ist.
[0014] Die Aufgabe wird auch gelöst durch ein
Gießlaufsystem, bei welchem zwischen einzelnen Rohr-
abschnitten des Gießlaufsystems ein Rahmen mit einem
darin eingespannten netzartigen Gewebe angeordnet
ist, wobei die zwischen einzelnen Rohrabschnitten an-
geordneten Rahmen zusätzlich zu einem an einem An-
schnittrohr angeordneten Rahmen vorgesehen sein kön-
nen. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass gleichzeitig mit
der Anordnung von Rahmen zwischen einzelnen Rohr-
abschnitten des Gießlaufsystems auch Rahmen an den
zugeordneten Anschnittrohren angebracht sind. Für die
Verbesserung des Entformens des Gussstücks nach Ab-
schluss des Gießvorganges reicht es aus, wenn lediglich
zwischen einzelnen Rohrabschnitten des Gießlaufsys-
tems Rahmen mit dem darin eingespannten netzartigen
Gewebe angeordnet sind, weil dadurch im Verlaufe der
in den Rohrabschnitten des Gießlaufsystems anstehen-
den Metallreste weitere Sollbruchstellen geschaffen wer-
den. Beim Entformen führt die Ausbildung entsprechen-
der Sollbruchstellen zwischen den Rohrabschnitten da-
zu, dass das nunmehr aus den mit Metallresten gefüllten
Rohrabschnitten bestehende Gießlaufsystem in einzel-
nen Teilen entnommen werden kann.
[0015] Nach einem Ausführungsbeispiel der Erfindung
ist vorgesehen, dass der Rahmen eine größere Abmes-
sung als das Anschnittrohr beziehungsweise die Rohr-
abschnitte des Gießlaufsystems aufweist und außerhalb
des Anschnittrohres beziehungsweise des Rohrab-
schnitts angeordnet ist, und dass sich das netzartige Ge-
webe über den gesamten Querschnitt des Anschnittroh-
res beziehungsweise des Rohrabschnitts erstreckt. Hier-
durch wird sichergestellt, dass ausschließlich das netz-
artige Gewebe von dem flüssigen Metall durchströmt
wird und keine unmittelbare Berührung des flüssigen Me-
talls mit dem Rahmen stattfindet. Somit erfolgt keine be-
sondere Wärmebeanspruchung des Rahmens, insbe-
sondere soweit dieser aus Metall besteht.
[0016] Zur Verbesserung der Abschirmung des das
netzartige Gewebe haltenden Rahmens gegen die Hit-
zeeinwirkung aus dem flüssigen Metall kann vorgesehen
sein, dass in einer mittelbaren Festlegung des Rahmens
in der Gießform der Rahmen in einem gesonderten, aus
einem feuerfesten Werkstoff, insbesondere Keramik, be-
stehenden Adapter gehaltert ist.

3 4 



EP 3 141 319 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0017] Im Einzelnen kann dabei vorgesehen sein, dass
der Adapter aus zwei formschlüssig ineinandergreifen-
den und dabei den Rahmen derart zwischen sich ein-
klemmenden Adapterteilen besteht, dass sich das in dem
Rahmen aufgespannte netzartige Gewebe über eine in
den Adapterteilen ausgebildete Durchflussöffnung er-
streckt.
[0018] Hierbei kann vorgesehen sein, dass die inein-
ander einsteckbaren Teilrahmen jeweils eine topfförmige
Gestalt mit einer sich leicht konisch vom oberen Ende
einer Seitenwand der Teilrahmen zu deren unterem En-
de mit dem daran festgelegten netzartigen Gewebe ver-
engenden Kontur aufweisen und am oberen Ende der
Seitenwand ein davon abstehender Flansch mit den da-
rin angeordneten TOX®-Punkten angeordnet ist.
[0019] Soweit es um eine Anordnung eines Rahmens
mit netzartigem Gewebe am Anschnittrohr geht, kann
vorgehen sein, dass bei Anschluss des Adapters an das
Anschnittrohr ein Adapterteil an einer Außenseite des
Adapters einen Rücksprung zum Einstecken in ein Ende
des Anschnittrohres aufweist und das andere Adapterteil
eine scheibenförmige Gestalt aufweist derart, dass sich
das netzartige Gewebe an einer äußeren Stirnseite des
Adapterteils im Bereich einer Anschlussebene des Ad-
apters an dem Formhohlraum der Gießform erstreckt.
Hiermit ist gewährleistet, dass das netzartige Gewebe in
unmittelbarer Nähe der Oberfläche des durch das Füllen
des Formhohlraums gebildeten Gussstücks positioniert
ist.
[0020] Bezüglich der Anordnung des Rahmens mit
dem netzartigen Gewebe zwischen einzelnen Rohrab-
schnitten des Gießlaufsystems kann vorgesehen sein,
dass bei Anordnung des Adapters zwischen Rohrab-
schnitten des Gießlaufsystems ein Adapterteil auf einer
Außenseite des Adapters einen Rücksprung zum Ein-
stecken des Adapterteils in ein Ende eines Rohrabschnit-
tes des Gießlaufsystems aufweist und das andere Ad-
apterteil auf der gegenüberliegenden Außenseite des
Adapters eine Einziehung zum Einstecken des Endes
eines weiteren Rohrabschnitts in das Adapterteil auf-
weist.
[0021] Hinsichtlich der Ausbildung des netzartigen Ge-
webes kann erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass
das netzartige Gewebe als metallisches Drahtgewebe
ausgeführt ist oder eben auch als ein aus einem feuer-
festen Gewebe beziehungsweise Gewebefäden herge-
stelltes Netz.
[0022] Weiterhin kann zur Vermeidung eines zu gro-
ßen Strömungswiderstandes vorgesehen sein, dass das
netzartige Gewebe zur Verringerung des Durchströ-
mungswiderstandes ein Durchgangsloch aufweist, wel-
ches eine geringere Abmessung als der freie Querschnitt
des Anschnittrohres aufweist. Im Einzelnen kann dabei
nach einem Ausführungsbeispiel der Erfindung vorgese-
hen sein, dass das Durchgangsloch eine Fläche von 5
bis 90 Prozent der freien Querschnittsfläche des An-
schnittrohres aufweist, wobei die Netzweite, das heißt
die Weite der Netzöffnungen, 1 bis 20 Millimeter bei einer

Breite der die Netzstruktur bildenden Fäden von 1 Milli-
meter bis 15 Millimeter beträgt.
[0023] In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele
der Erfindung wiedergegeben, welche nachstehend be-
schrieben sind. Es zeigen:

Fig. 1: ein einen Formhohlraum in einer Gießform
ausbildendes Gießmodell mit einem daran an-
geschlossenen Gießlaufsystem in einer sche-
matischen Darstellung,

Fig. 2: den Anschluss eines abgewinkelten Anschnitt-
rohres unter Einbeziehung eines Rahmens an
das Gießmodell in einer vergrößerten Darstel-
lung,

Fig. 3: das Anschnittrohr mit dem darauf aufgesteck-
ten, ein netzartiges Gewebe haltenden Rah-
men in einer Einzeldarstellung,

Fig. 4 den aus Fig. 2 bzw. 3 ersichtlichen Rahmen in
einer vergrößerten Schnittdarstellung,

Fig. 5 einen Adapter zum Anschluss an ein An-
schlussrohr mit einem darin festgelegten Rah-
men in einer Schnittdarstellung,

Fig. 6 einen durch Anwendung des Clinchens als
Verbindungstechnik für die Teilrahmen herge-
stellten Rahmen in einer Teilansicht,

Fig. 7 ein Gießlaufsystem mit einzelnen Rohrab-
schnitten in einer schematischen Darstellung,

Fig. 8 einen Adapter zum Einsetzen zwischen einzel-
nen Rohrabschnitten eines Gießlaufsystems
in einer Schnittdarstellung.

[0024] An dem in Fig. 1 schematisch dargestellten
Gießmodell 10 ist ein Gießlaufsystem 11 angeordnet,
welches gemeinsam mit dem Gießmodell bei der Her-
stellung einer Gießform in den Formsand eingeformt
wird. Das Gießmodell besteht aus einem zentralen Zu-
fuhrrohr 12 mit jeweils einer zweckmäßigen Ausgestal-
tung, wobei das Gießlaufsystem 11 wenigstens einen
bzw. mehrere Einläufe 14 zum Einfüllen des dem späte-
ren Formhohlraum zuzuführenden flüssigen Metalls so-
wie im Bereich des Überganges von dem Gießlaufsys-
tem 11 zu dem Gießmodell 10 einzelne Anschnittrohre
13 aufweist, über die das in das Gießlaufsystem 11 ein-
gebrachte flüssige Metall in den von dem Gießmodell 10
gebildeten Formhohlraum eintritt.
[0025] Wie sich aus Fig. 2 ergibt, ist zwischen dem
Ende eines Anschnittrohres 13 und dem Gießmodell 10
ein Rahmen 15 angeordnet, der in seinem Inneren ein
den Querschnitt des Anschnittrohres 13 durchsetzendes
netzartiges Gewebe (Fig. 3) aufspannt. Der mit einem
entsprechenden Durchmesser ausgebildete rohrförmige
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Rahmen 15 ist mit einem Rohrabschnitt 16 auf das zu-
gehörige Anschnittrohr 13 aufgeschoben. Auf dem äu-
ßeren Umfang des Rohrabschnitts 16 ist ein radial nach
außen abstehender Vorsprung 17 angeordnet, der bei
der Montage des Gießlaufsystems 11 einerseits als
Handhabungshilfe für die Anbringung des Rahmens 15
dienen kann, andererseits aber auch bei in die Gießform
eingeformtem Gießmodell einschließlich Gießlaufsys-
tem von dem eingebrachten Formsand umschlossen und
aufgrund der ausgebildeten Hinterschneidung in seiner
Position zum Anschnittrohr und Formhohlraum fixiert ist.
[0026] Wie sich aus Fig. 3 entnehmen lässt, ist an dem
dem Gießmodell 10 zugewandten Ende des rohrförmi-
gen Rahmens 15 ein netzartiges Gewebe 18 festgelegt,
welches den Querschnitt des Anschnittrohres 13 durch-
setzt. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist in
dem netzartigen Gewebe zur Verringerung des Durch-
strömungswiderstandes ein Durchgangsloch 19 mit ei-
ner geringeren Abmessung als der Querschnitt des An-
schnittrohres ausgebildet, sodass im Ergebnis das netz-
artige Gewebe den Querschnitt des Anschnittrohres zu-
mindest teilweise durchsetzt. Im Einzelnen kann dabei
nach einem Ausführungsbeispiel der Erfindung vorgese-
hen sein, dass das Durchgangsloch 19 eine Fläche von
5 bis 90% der von dem Rahmen 15 umschlossenen freien
Querschnittsfläche des Rahmens aufweist, wobei die
Netzweite, d.h. die Weite der Netzöffnungen, 1 bis 20
mm bei einer Breite der die Netzstruktur bildenden Fäden
von 1 bis 15 mm beträgt. Das netzartige Gewebe 18 ist
weiterhin derart an dem Rahmen 15 angeordnet, dass
das netzartige Gewebe in unmittelbarer Nähe der Ober-
fläche des durch das Füllen des von dem Gießmodell 10
gebildeten Formhohlraums gebildeten Gussstücks posi-
tioniert ist, so dass ein Abbrechen des in dem Rahmen
einschließlich Anschnittrohr verbleibenden Metallrestes
nahe der Gussstückoberfläche erfolgt. Das Netz kann
als Drahtgeflecht ausgebildet sein oder aus einem feu-
erfesten Gewebe bestehen.
[0027] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel der
Erfindung ist, wie sich aus Fig. 4 näher ergibt, der Rah-
men 15 von zwei ineinander einsteckbaren Teilrahmen
gebildet, nämlich einem ersten inneren Teilrahmen 20
und einem zweiten äußeren Teilrahmen 21. Der erste
innere Teilrahmen 20 hat eine zylinderförmige Gestalt
22 und weist an seinem einen Ende einen nach innen
einspringenden Flansch 23 auf. Mit seinem zylinderför-
migen Abschnitt 22 ist der Teilrahmen 20 auf das Ende
des Anschnittrohres 13 aufschiebbar und bildet dadurch
den entsprechenden Rohrabschnitt 16 (Fig. 2). Auch der
beim Ineinanderstecken den ersten inneren Teilrahmen
20 aufnehmende zweite äußere Teilrahmen 21 hat eine
den ersten Teilrahmen 20 außen umschließende zylin-
derförmige Gestalt 24 mit dem an diesem Zylinderab-
schnitt ausgebildeten außen liegenden Vorsprung 17 ei-
nerseits und weist andererseits einen dem inneren
Flansch 23 des ersten Teilrahmens 20 zugeordneten in-
neren Flansch 25 andererseits auf. Bei ineinanderge-
steckten Teilrahmen 20 und 21 sind die Flansche 23, 25

der beiden Teilrahmen 20, 21 parallel zueinander aus-
gerichtet und nehmen das netzartige Gewebe 18 zwi-
schen sich auf und spannen dieses ein.
[0028] Das in Figur 5 dargestellte Ausführungsbeispiel
zeigt einen aus Keramik aus der Gruppe der feuerfesten
Werkstoffe bestehenden Adapter 25, in welchem der das
netzartige Gewebe 18 aufspannenden Rahmen 15 ge-
haltert ist, wobei der Adapter 25 selbst bei der Herstellung
der Gießform in den Formsand eingeformt und dadurch
in der Gießform festgelegt wird. Insofern wird der Rah-
men 15 mittelbar gegenüber dem Formhohlraum bezie-
hungsweise späteren Gussstück festgelegt. Der Adapter
25 ist so ausgebildet, dass er den Übergang des An-
schnittrohres 13 zum späteren Formhohlraum bezie-
hungsweise nach dem Ende des Gießvorganges zum
Gussstück ausbildet.
[0029] Der Adapter 25 besteht aus einem ersten Ad-
apterteil 26, welches an seiner einen Seite einen Rück-
sprung 27 zum Einstecken in das beziehungsweise zum
Anschluss an das Anschnittrohr 13 aufweist. Ein zweites,
ringförmig ausgebildetes Adapterteil 28 wirkt mit dem
ersten Adapterteil 26 über eine Formschlussgestaltung
31 zusammen, so dass sich bei zusammengefügten Ad-
apterteilen 26 und 28 der vorgesehene Adapter 25 ergibt.
Mit seiner unteren Anschlussebene 29 ist das Adapterteil
28 beim Einformen in die Gießform dem Formhohlraum
zugewandt. Zwischen den Adapterteilen 26 und 28 ist
der Rahmen 15 mit dem darin eingespannten netzartigen
Gewebe 18 positioniert, wobei der Rahmen 15 eine auf
die zwischen den Adapterteilen 26 und 28 wirksame
Formschlussgestaltung 31 eingerichtete Formgebung
aufweist, so dass der Rahmen 15 zwischen den beiden
Adapterteilen 26, 28 fixiert ist.
[0030] Wie sich dazu ergänzend aus Figur 6 ergibt,
besteht der Rahmen 15 wiederum aus zwei ineinander
einsteckbaren Teilrahmen 20, 21, die jeweils eine topf-
förmige Gestalt mit einer sich leicht konisch vom oberen
Ende einer jeweiligen Seitenwand 32 zu deren unterem
Ende mit dem daran festgelegten netzartigen Gewebe
18 verengenden Kontur aufweisen. Am oberen Ende der
Seitenwand befindet sich bei beiden Teilrahmen 20, 21
jeweils ein radial abstehender Flansch 33. Diese beson-
dere Gestalt der Teilrahmen 20, 21 beziehungsweise des
daraus gefügten Rahmens 15 ermöglicht eine sichere
Festlegung zwischen den Adapterteilen 26, 28. Aufgrund
der topfförmigen Gestalt ist weiterhin gewährleistet, dass
das netzartige Gewebe 18 an der entsprechenden Stirn-
seite des Adapterteils 28 in dessen Anschlussebene 29
eine im Adapter 25 beziehungsweise dessen Teilen 26,
28 ausgebildete Durchflussöffnung 30 überspannt, so
dass das netzartige Gewebe 18 unmittelbar gegen den
Formhohlraum liegt.
[0031] Aus Figur 6 ergibt sich weiterhin eine insbeson-
dere für die Serienproduktion einfach zu handhabende
und im Hinblick auf die Anforderungen an den Rahmen
15 einschließlich des darin aufgespannten netzartigen
Gewebes 18 technisch zweckmäßige Verbindungstech-
nik für die beiden ebenfalls U-förmig ausgebildeten Teil-

7 8 



EP 3 141 319 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

rahmen 20, 21, wobei bezüglich der U-Schenkel 31 des
U-förmigen Rahmens 15 lediglich ein U-Schenkel dar-
gestellt ist. Es ist zu erkennen, dass das ein Durchgangs-
loch 19 aufweisende netzartige Gewebe 18 zwischen
den Teilrahmen 20, 21 eingelegt ist und sich auch in den
Bereich der jeweils aufeinander liegenden Seitenwände
32 sowie die anschließenden Flansche 33 der beiden
Teilrahmen 20, 21 erstreckt. In diesem Bereich sind die
beiden Teilrahmen 20, 21 durch das Anbringen von so-
genannten TOX®-Punkten 34 in einem Clinchprozess
miteinander verbunden. Bei diese bekannten Verbin-
dungstechnik handelt es sich um eine ohne zusätzliche
Verbindungsmittel und ohne Anwendung von Wärme in
einem Kaltumformprozess hergestellte formschlüssige
und punktförmige Verbindung im Bereich der Flansche
33, wobei die TOX®-Punkte 34 durch das Einfahren ei-
nes Matrizenstempels in ein Gesenk mit einem Einpres-
sen der zwischen Matrizenstempel und Gesenk liegen-
den Materiallagen in das Gesenk erzeugt werden. Auf-
grund spezieller Gesenkformen kommt es zu entspre-
chenden Materialverfestigungen im Gesenkbereich, so
dass quasi druckknopfartige Verbindungen entstehen.
Durch das punktförmige Einpressen der beiden Flansche
33 einschließlich des dazwischenliegenden netzartigen
Gewebes 18 in das beim Clinchprozess zur Anwendung
gebrachte Gesenk wird die Netzspannung erhöht und ist
nach Abschluss der Kaltverformung entsprechend fixiert.
[0032] Wie dargelegt, reicht es für eine Verbesserung
des Entformvorganges nach Abschluss des Gießens
auch aus, wenn lediglich zwischen einzelnen Rohrab-
schnitten 12 des Gießlaufsystems 11 entsprechende
Rahmen 15 mit dem darin eingespannten Gewebe 18
angeordnet sind.
[0033] Ein derartiges Gießlaufsystem 11 ist schema-
tisch in Figur 7 dargestellt. Es besteht bei dem gezeigten
vereinfachten Ausführungsbeispiel aus einem Einguss-
rohr 36 mit einer oberen Eingussöffnung 37. Am Fuße
des T-förmigen Eingussrohres 36 schließt jeweils ein
Rohrabschnitt 12 an, welcher einerseits über einen
Krümmer 12a mit einem Anschnittrohr 13 und anderer-
seits mit einem Rohransatz des Eingussrohres 36 ver-
bunden ist. An den Enden jedes Rohrabschnitts 12 bzw.
des Krümmers 12a, ist jeweils in die Verbindung zum
Anschnittrohr 13 einerseits und zum Eingussrohr 36 an-
dererseits ein Rahmen 15 ggf. mit Adapter 25 einge-
schaltet, der eine beim Entformen wirksam werdende
Sollbruchstelle ausbildet.
[0034] Der in Figur 8 dargestellte und zum Einsetzen
zwischen einem Rohrabschnitt 12 und einem daran an-
gesetzten weiteren Rohrabschnitt wie Eingussrohr 36
beziehungsweise Anschnittrohr 13 vorgesehene zweitei-
lige Adapter ist hinsichtlich seines einen Adapterteils 26
genauso ausgebildet, wie zu Figur 5 beschrieben. Das
andere Adapterteil 28 weist an seinem äußeren Ende
eine Einziehung 35 auf, in welche ein weiterer Rohrab-
schnitt eingesteckt werden kann. Die Ausbildung und Fi-
xierung des aus zwei Teilrahmen 20, 21 bestehenden
Rahmens 15 entspricht der in Figuren 5 und 6 dargestell-

ten und entsprechend beschriebenen Ausgestaltung.
[0035] Die in der vorstehenden Beschreibung, den Pa-
tentansprüchen, der Zusammenfassung und der Zeich-
nung offenbarten Merkmale des Gegenstandes dieser
Unterlagen können einzeln als auch in beliebigen Kom-
binationen untereinander für die Verwirklichung der Er-
findung in ihren verschiedenen Ausführungsformen we-
sentlich sein.

Patentansprüche

1. Gießlaufsystem (11) zur Zuführung von flüssigem
Metall zu in einer Gießform ausgebildeten Formhohl-
räumen, wobei das Gießlaufsystem (11) aus jeweils
zusammengefügten Rohrabschnitten (12) besteht
und jeweils wenigstens ein Anschnittrohr (13) zur
Verbindung des Gießlaufsystems (11) mit einem An-
schnitt des den Formhohlraum ausbildenden
Gießmodells (10) vorgesehen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an dem Anschnittrohr (13) ein aus
einem hitzebeständigen Material bestehender Rah-
men (15) mit einem darin aufgespannten, aus einem
feuerfesten Material bestehenden netzartigen Ge-
webe (18) angeordnet und festgelegt ist derart, dass
das netzartige Gewebe (18) den Querschnitt des An-
schnittrohres (13) zumindest teilweise durchsetzt
und in unmittelbarer Nähe der Oberfläche des durch
das Füllen des Formhohlraums gebildeten Guss-
stücks positioniert ist.

2. Gießlaufsystem (11) nach Anspruch 1, bei welchem
der Rahmen (15) in Form einer Überschubmuffe
ausgebildet ist und einen das Ende des Anschnitt-
rohres (13) außen übergreifenden Rohrabschnitt
(16) aufweist, mit welchem der Rahmen (15) auf das
Ende des Anschnittrohres (13) aufsteckbar ist.

3. Gießlaufsystem (11) nach Anspruch 2, bei welchem
der Rahmen (15) einen von dem Außenumfang des
Rohrabschnittes (16) radial abstehenden Vorsprung
(17) aufweist.

4. Gießlaufsystem (11) nach Anspruch 1, bei welchem
der Rahmen (15) aus zwei gegeneinander bewegli-
chen Teilrahmen (20, 21) besteht, die nach Aufbrin-
gen der erforderlichen Spannung des netzartigen
Gewebes (18) gegeneinander festlegbar sind.

5. Gießlaufsystem (11) nach Anspruch 4, bei welchem
die Teilrahmen (20, 21) ineinander einsteckbar sind
und das netzartige Gewebe (18) zwischen sich auf-
nehmen und durch das Ineinanderstecken aufspan-
nen.

6. Gießlaufsystem (11) nach Anspruch 4 oder 5, bei
welchem ein erster innerer Teilrahmen (20) eine zy-
linderförmige Gestalt (22) mit dem an seinem einen
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Ende angebrachten inneren Flansch (23) aufweist
und ein zweiter äußerer Teilrahmen (21) eine den
ersten inneren Teilrahmen (20) außen umschließen-
de zylinderförmige Gestalt (24) mit dem außen lie-
genden Vorsprung (17) einerseits und einen dem
inneren Flansch (23) des ersten Teilrahmens (20)
zugeordneten inneren Flansch (25) andererseits
aufweist, wobei bei ineinandergesteckten Teilrah-
men (20, 21) die Flansche (23, 25) der Teilrahmen
(20, 21) das netzartige Gewebe (18) zwischen sich
aufnehmen und einspannen.

7. Gießlaufsystem (11) nach einem der Ansprüche 4
bis 6, bei welchem die Teilrahmen (20, 21) mit dem
dazwischen eingelegten netzartigen Gewebe (18)
mittels Clinchen durch in einem Kaltumformprozess
erfolgende Herstellung von formschlüssigen und
druckknopfartigen Verbindungen miteinander ver-
bunden sind, wobei die punktförmigen Verbindun-
gen der Teilrahmen (20, 21) jeweils das zwischen
den Teilrahmen (20, 21) liegende netzartige Gewe-
be (18) erfassen.

8. Gießlaufsystem (11) nach einem der Ansprüche 1
bis 7, bei welchem zwischen einzelnen Rohrab-
schnitten (12) des Gießlaufsystems (11) ein Rah-
men (15) mit einem darin eingespannten netzartigen
Gewebe (18) angeordnet ist.

9. Gießlaufsystem (11) nach einem der Ansprüche 4
bis 8, bei welchem der Rahmen (15) eine größere
Abmessung als das Anschnittrohr (13) beziehungs-
weise die Rohrabschnitte (12) des Gießlaufsystems
aufweist und außerhalb des Anschnittrohres (13)
bzw. des Rohrabschnittes (12) angeordnet ist, und
dass sich das netzartige Gewebe (18) über den ge-
samten Querschnitt des Anschnittrohres (18) bezie-
hungsweise des Rohrabschnitts (12) erstreckt.

10. Gießlaufsystem (11) nach einem der Ansprüche 4
bis 9, bei welchem der Rahmen (15) in einem ge-
sonderten, aus einem feuerfesten Werkstoff, insbe-
sondere Keramik, bestehenden Adapter (25) gehal-
tert ist.

11. Gießlaufsystem (11) nach Anspruch 10, bei wel-
chem der Adapter (25) aus zwei formschlüssig in-
einandergreifenden und dabei den Rahmen (15)
derart zwischen sich einklemmenden Adapterteilen
(26, 28) besteht, dass sich das in dem Rahmen (15)
aufgespannte netzartige Gewebe (18) über eine in
den Adapterteilen (26, 28) ausgebildete Durchflus-
söffnung (30) erstreckt.

12. Gießlaufsystem (11) nach Anspruch 11, bei wel-
chem die ineinander einsteckbaren Teilrahmen (20,
21) jeweils eine topfförmige Gestalt mit einer sich
leicht konisch vom oberen Ende einer Seitenwand

(32) der Teilrahmen (20, 21) zu deren unterem Ende
mit dem daran festgelegten netzartigen Gewebe
(18) verengenden Kontur aufweisen und am oberen
Ende der Seitenwand (32) ein davon abstehender
Flansch (30) mit den darin angeordneten TOX®-
Punkten (34) angeordnet ist.

13. Gießlaufsystem (11) nach Anspruch 11 und 12, bei
welchem bei Anschluss des Adapters (25) an das
Anschnittrohr (13) ein Adapterteil (26) an einer Au-
ßenseite des Adapters (25) einen Rücksprung (27)
zum Einstecken in ein Ende des Anschnittrohres (13)
aufweist und das andere Adapterteil (28) eine schei-
benförmige Gestalt aufweist derart, dass sich das
netzartige Gewebe (18) an einer äußeren Stirnseite
des Adapterteils (25) im Bereich einer Anschlusse-
bene (29) des Adapters (25) an dem Formhohlraum
der Gießform erstreckt.

14. Gießlaufsystem (11) nach Anspruch 11 und 12, bei
welchem bei Anordnung des Adapters (25) zwischen
Rohrabschnitten (12) des Gießlaufsystems (11) ein
Adapterteil (26) auf einer Außenseite des Adapters
(25) einen Rücksprung (27) zum Einstecken des Ad-
apterteils (26) in ein Ende eines Rohrabschnittes
(12) des Gießlaufsystems (11) aufweist und das an-
dere Adapterteil (28) auf der gegenüberliegenden
Außenseite des Adapters (25) eine Einziehung (35)
zum Einstecken des Endes eines weiteren Rohrab-
schnitts (12) in das Adapterteil (28) aufweist.

15. Gießlaufsystem (11) nach einem der Ansprüche 1
bis 14, bei welchem das netzartige Gewebe (18) ein
Durchgangsloch (19) aufweist, welches eine gerin-
gere Abmessung als der freie Querschnitt des An-
schnittrohres (13) aufweist.

16. Gießlaufsystem (11) nach Anspruch 15, bei wel-
chem das Durchgangsloch (19) eine Fläche von 5
bis 90 Prozent der freien Querschnittsfläche des An-
schnittrohres (13) aufweist.

17. Gießlaufsystem (11) nach einem der Ansprüche 1
bis 16, bei welchem die Weite der Netzöffnungen im
netzartigen Gewebe (18) 1 Millimeter bis 20 Millime-
ter bei einer Breite der die Netzstruktur bildenden
Fäden von 1 Millimeter bis 15 Millimeter beträgt.

18. Rahmen (15) mit einem darin aufgespannten netz-
artigen Gewebe (18), ausgebildet nach einem der
Ansprüche 2 bis 17, zum Einsatz in einem Gießlauf-
system (11) gemäß Anspruch 1.
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